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Auf den Bericht Unserks Ministers d:r Finanzen, des
Handels und des Schatzes,

Nach Anhörung Unseres Staatsrathcs,
verordnet und verordnen:

Art. i. Der Ablösungsvreis derDeränderungs-und
kaudemialgebühren (Auffahrt., Er bgewi »naeld,
Leheuqelv, Handlossn, Weiukauf u. ft w.)
kann durch gütliche Uebereinkunfr zwischen den G»rs,
Herren und den Besitzern der Kolenate festgesetzt iverden.

Können sich aber die inleressirren Theile hierüber
nicht verrlnigen, so soll der Preis auf die hieruachst
vorgeschriebene Weise vestimmk werden.

Art. 2. Muffen die gedachten Veränderimqs- und
Laudemiatqcbühren sowohl, ü» dem Falle des Absterbens
des Gutsherren, als des Antrittes des neuen Kolonus

entrichtet werden; so soll der Ablösungepreis nach
dem Verhältniffe von sechs Vcränderungsfällen im
Jahrhundert abgeschätzt werden, dergestalt daß
derjenige Betrag der gedachten Abgabe ¡um Grunde
gelegt wird, welcher durch Kontrakte oder Register,
oder durch die vormaligen Landesgesetze, oder durch
 die Observanz bestiinmt worden ist.

In Ermangelung hinreichender Nachrichten zur Be
stimmung des Ablvsungkpreises auf die so eben ange
gebene Weise, soll dessen Abschätzung nach demjenigen
Betrage der Abgabe geschehen, welcher in den sechs
letzten Verânderungsfàllcn wirklich bezahlt worden ist;
k^na aber der Betrag der in den sechs letzten Veräu,
derungsfäilcn wirklich entrichteten Abgabe nicht aus-
gemittelt werden, so soll nur die Durchschnittesumme
derjenigen Falle, welche bekannt sind, zum Grunde
gelegt werden.

 Art. Z. Sind aber die gedachten Deränderungs,
« id taudemialqebühreu blos bei dem Antritte des neuen

Kolonus zu erlegen: so sollen beiAdsckä-ung des Prei
ses drei Verändcrungsfälle auf ein Jahrhundert
gerechnet und im Ucbrrgcn der im vorhergehenden Ar-
titel aufgestellte Grundsatz befolgt werden.

Art. 4- Der nun auf dem obigen Wege ausgemittelte

Betrag der sechs oder der drei VerändcrungefäUe
soll durch hundert dividirt werden und der Quotient

den jährlichen Ertrag der Abgabe bilden, welcher so
dann Mil v ier vom Hundert, das heißt durch Erle,

gnng des fünf und zwanzigfachcn Betrages desselben,
abgelbßt werden kann.

Wae dirInttlimewirthe an Abgaben der gedachten
Art bezahlt haben, soll in die Abschätzung der Verän-
derungs, und Landemiatgebühren nie mitdegriffen
werden.

Art. Z. Müssen die Deränderungs; und Laudemial,
gebühren nach Ablauf einer gewissen Anzahl von Jahren
entrichtet werden, so sott der aus der Répartition sich
ergebende jährliche Ertrag zur Grundlage dienen und
sodann mit vier vom Hundert, das heißt durch Erle,

 gung des fünf und zwanjigfachen Betrages desselben,
abgekdßt werden können.

Art. 6. Die nach Vorschrift der vorigen Artikel-de,
stimmte Vergütung soll jedesmal auch diejenige in sich |&lt;
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, begreifen, welche für die Aufhebung des Heimfalls,
rechtes zu entrichten wäre.

Art. 7. Ueber die Untheilbarkeit und Unveräußer
lichkeit derjenigen Kolonate, welche nach Ablösung der
im gegenwärtigen Dekrete erwähnten Abgaben, annoch
mit Diensten oder anderen Grundabgaben belastet blei

 ben würden, soll unverzüglich eine Verordnung er,
lassen werden.

Bis dahin aber sollen diese mit gedachten Prästatio
nen beschwerten Grundstücke ohne Einwilligung des zu
diesen Prastativnen Berechtigten weder veräußert, noch
zur Hypothek gestellt werden können.

Art. 8. Unsere Minister der Justiz und det Finane
ten sind, ein jeder in so weit eo ifm angeht, mit der
Vollziehung des gegenwärtigen Dekretes, welches in
das Gesetzbülletin eingerückt werden soll, beauftragt.

Gegeben in Unserem königl. Schlosse zu Napoleone,
höhe, am 25. Julius 1811, im fünften Jahre Unserer
Regierung.

unterschr. Hieronymus Napoleon.
Auf Befehl des Königs.

Der Minister Lraatsftkretair,
unterschr. Graf von Fürsienfen.

Sr. Exzellenz ver Herr Finanzmiuister haben unterm
ytcn d. M. entschieden, daß die gerichtliche oder außer
gerichtliche Vollmachten, welch« nur zu einem einzelnen
Eivllprvzeß über einen Gegenstand unter 74 Franken

bestimmt sind, ràcksichtlich der Dikposition des königl.
Dekrets vom 7 . 3 «ni v. I. Art. 25. Nr. 5. von dem im

Art. 6. Nr. 2. verordneten außerordentlichen Stempel
zu r Franken 50 Centimen befreist, in so fern selbige
aber von einem Notar und nicht- von der Parthey selbst
enwvrwn wvrdrn wach Art. 8. Nr. 5. mit dem ordent
lichen Stempel belegt werden sollen. .

In gleicher Art können auch die nicht zu nächstPro
zesse betreffende Vollmachten, außergerichtliche a&lt;l n«-
gotia, wenn sie keine Generalvollmachten sind, für die
der Art. 6. Nr. »0. den Stemprlsay enthalt, zwar im

Allgemeinen ebne Stempel ausgefertiget werden, so,
bald diese Vollmachten aber von einen Notar aufge,
nommcn worden, muß selbiger dazu wenigstens den
ordentlichen Stempel adhibiren, und wenn dergleichen
Vollmachten biernächst bei irgend einer Gelegenheit
zur gerichtlichen Produktion kommen, müssen sie nach
Analogie des Art. 26 und -7 vor der Produktion mit

 dem vorschrittmäßigen Stcmpelbogen versehen werden.
Der böhern Anweisung zu Folge, habe ich dieses

hierdurch zur allgemeinen Kenntniß des Publikums
bringen wollen. Kassel, den lv^Avgust l8H.

Der Direktor der indirekeen Steuern

des Fuldadepartementè,
du Di gnau.

Freitag den Zoten d. M. Vormittags n Uhr sollen
auf der Mairie die Materialien der demontirren beiden

alten Feueriprützen, als zü Psuuv Kupfer, 15-Pfund


